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Aufgabe der Clearingstelle (EEG)

§ 57 Abs. 2 Satz 1 EEG 2012
Aufgabe der Clearingstelle ist die Klärung von Fragen und
Streitigkeiten zur Anwendung der §§ 3 bis 33i, 45, 46, 56 und
66 sowie der hierzu auf Grund dieses Gesetzes erlassenen
Rechtsverordnungen (Anwendungsfragen)...
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Rechtsfolgen der Klärung

§ 57 Abs. 2 Satz 4 EEG 2012

Soweit die Clearingstelle Anwendungsfragen geklärt hat (...),
richten sich die Rechtsfolgen nach § 4 Abs. 2, § 38 Nummer
3 und 4 sowie § 50 Satz 2; im Übrigen richten sich die
Rechtsfolgen der Entscheidungen der Clearingstelle nach den
vertraglichen Vereinbarungen zwischen Anlagenbetreiberinnen
und Anlagenbetreibern und Netzbetreibern.
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Erläuterungen

Die Entscheidungen der Clearingstelle EEG haben somit
Bedeutung für

das Vertragsverhältnis zwischen Anlagen- und
Netzbetreibern (§ 4 Abs. 2 EEG 2012)

nachträgliche Korrekturen von Vergütungszahlungen (§ 38
Nummer 3 und 4 EEG 2012) sowie
die Testierung der Vergütungszahlungen durch
Wirtschaftsprüfer (§ 50 Satz 2 EEG 2012).
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Vertragliche Vereinbarungen und § 4 Abs. 2 EEG
2012

§ 4 Abs. 2 EEG 2012

Von den Bestimmungen dieses Gesetzes darf (...) nicht (...)
abgewichen werden. Dies gilt nicht für abweichende
vertragliche Vereinbarungen zu den §§ 3 bis 33i, 45, 46, 56 und
66 sowie zu den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen
Rechtsverordnungen, die
1. (...)
2. dem Ergebnis eines von den Parteien vor der Clearingstelle
durchgeführten (Einigungs- oder schiedsrichterlichen
Verfahrenverfahrens) entsprechen,
3. eine(m) für die Parteien von der Clearingstelle abgegebenen
... (Votum) entsprechen...
4. (...)
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Nachträgliche Korrekturen – § 38 EEG 2012

§ 38 EEG 2012
Ergeben sich durch
1.-2. (...)
3. (Einigungen oder schiedsrichterliche Verfahren) vor der
Clearingstelle...
4. (Voten) der Clearingstelle...
5.-6. (...)
Änderungen der abzurechnenden Strommengen oder
Vergütungs- oder Prämienzahlungen, sind diese Änderungen
bei der jeweils nächsten Abrechnung zu berücksichtigen.
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Testierung durch die Wirtschaftsprüfer – § 50 EEG
2012

§ 50 EEG 2012
Netzbetreiber und Elektrizitätsversorgungsunternehmen können
verlangen, dass die Endabrechnungen (...) bei Vorlage durch
eine Wirtschaftsprüferin, einen Wirtschaftsprüfer (...) geprüft
werden. Bei der Prüfung sind die höchstrichterliche
Rechtsprechung sowie (Voten der Clearingstelle), die über den
Einzelfall hinausgehende Bedeutung haben, und (Hinweise und
Empfehlungen) zu berücksichtigen.
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EEG 2014 – RefE

Im Hinblick auf das EEG 2014 nach dem Stand des
Referentenentwurfs vom 4. März 2014

ergeben sich keine Änderungen der vorgenannten
Regelungen,

wird die Zuständigkeit der Clearingstelle EEG auf die
Messung des für den Betrieb der EEG-Anlage gelieferten
oder verbrauchen Stroms erweitert und
können Direktvermarktungsunternehmen Parteien eines
Verfahrens bei der Clearingstelle EEG sein.

9 / 10



Die Rolle der
Clearingstelle

EEG

Dr. Lovens

Ausgangspunkt

Verträge/§ 4
Abs. 2

§ 38 EEG
2012

§ 50 EEG
2012

Ausblick auf
das EEG 2014

EEG 2014 – RefE

Im Hinblick auf das EEG 2014 nach dem Stand des
Referentenentwurfs vom 4. März 2014

ergeben sich keine Änderungen der vorgenannten
Regelungen,
wird die Zuständigkeit der Clearingstelle EEG auf die
Messung des für den Betrieb der EEG-Anlage gelieferten
oder verbrauchen Stroms erweitert und

können Direktvermarktungsunternehmen Parteien eines
Verfahrens bei der Clearingstelle EEG sein.

9 / 10



Die Rolle der
Clearingstelle

EEG

Dr. Lovens

Ausgangspunkt

Verträge/§ 4
Abs. 2

§ 38 EEG
2012

§ 50 EEG
2012

Ausblick auf
das EEG 2014

EEG 2014 – RefE

Im Hinblick auf das EEG 2014 nach dem Stand des
Referentenentwurfs vom 4. März 2014

ergeben sich keine Änderungen der vorgenannten
Regelungen,
wird die Zuständigkeit der Clearingstelle EEG auf die
Messung des für den Betrieb der EEG-Anlage gelieferten
oder verbrauchen Stroms erweitert und
können Direktvermarktungsunternehmen Parteien eines
Verfahrens bei der Clearingstelle EEG sein.

9 / 10



Die Rolle der
Clearingstelle

EEG

Dr. Lovens

Ausgangspunkt

Verträge/§ 4
Abs. 2

§ 38 EEG
2012

§ 50 EEG
2012

Ausblick auf
das EEG 2014

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !

Dr. Sebastian Lovens
– Leiter der Clearingstelle EEG –

Charlottenstraße 65
10117 Berlin

Tel. 030 2061416 – 0
Fax 030 2061416 – 79

post@clearingstelle-eeg.de
http://www.clearingstelle-eeg.de
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